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Die Stadt Jüterbog schreibt die Stelle einer sozialpädagogischen Fach-
kraft in der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus.
Die Besetzung soll nach Möglichkeit zum 01.11.2013 auf unbestimmte
Zeit im Jugendclub Jüterbog II erfolgen.

Voraussetzung:
– Staatlich anerkannte/r Sozialarbeiterin/r bzw. Sozialpädagogin/e
– Zertifikatsabschluss (Z-Kurse) mit Gleichwertigkeitsfeststellung

durch das MBJS
– vergleichbare Qualifikation (abgeschlossene pädagogische Ausbil-

dung mit entsprechender Zusatzqualifizierung und Praxiserfahrung
in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit)

Aufgabenbeschreibung
– sozialpädagogische Betreuung und Beratung in der offenen Kinder-

und Jugendarbeit, Hauptzielgruppe 10-21 Jahre
– Organisation und Absicherung der offenen Treffpunktarbeit im

Jugendclub Jüterbog II
– Gesprächs- und Kontaktangebot
– Initiierung und Durchführung von Angeboten d. offenen und sozial-

pädagogisch orientierten Gruppenarbeit, Präventionsprojekten und
Veranstaltungen

– Partizipation von Jugendlichen, Förderung Eigeninitiative und des
ehrenamtlichen Engagements der Jugendlichen

– Jugendberatung und Krisenintervention
– Sozialraum- und Lebensweltanalyse, Mitwirkung bei Weiterentwick-

lung der Konzeption
– Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Mitwirkung in Arbeits-

kreisen und Netzwerken
– Dokumentation und Evaluation

Anforderungen:
– Kenntnisse der Rechtsgrundlagen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB

VIII, Kinderschutzgesetz)
– Kommunikations- und Teamfähigkeit
– Methodenkompetenz, Kenntnisse zu Gesprächsführung und Bera-

tung
– Verantwortungsbewusstsein, selbstständiges strukturiertes Arbei-

ten
– Konfliktfähigkeit
– Kenntnisse im Umgang mit PC, Internet, sozialen Netzwerken
– Führerschein

Arbeitszeit:
– 40Std./Woche
– Ableistung der Arbeitszeit auch in den Abendstunden und an Wo-

chenenden

Vergütung:
– erfolgt nach den Eingruppierungsgrundsätzen des TVÖD/VKA für

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähi-
gung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berücksich-
tigt.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen bis spätestens zum 18.10.2013 an die

Stadtverwaltung Jüterbog
Personalamt
Markt 21
14913 Jüterbog

oder per E-Mail an Personalamt@jueterbog.de

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen,
werden durch die Stadt Jüterbog nicht erstattet.

Sollte eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht wer-
den, wird um die Beifügung eines ausreichend frankierten Briefum-
schlag gebeten.

Jüterbog, 18.09.2013

Arne Raue
Bürgermeister

Externe Ausschreibung
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Die Stadtverwaltung Jüterbog, Fachbereich II – Hauptamt schreibt hiermit die Durchführung folgender Leistungen aus:

– Kontrollfahrten / Objektkontrollen (1x nachts; sowie nach Vereinbarung);
– Wachdienste und Kontrollen zu besonderen Anlässen
– Schließdienste
– Aufschaltung vorhandener Einbruch- und Brandmeldeanlagen; Alarmverfolgung;
– Aufschaltungen weiterer Objekte sind möglich;

Nachstehend aufgeführte städtische Objekte und Einrichtungen werden hierbei einbezogen:

– Museum Jüterbog, OT Kloster Zinna Am Kloster 6 Einbruchmeldeanlage/Brandmeldeanlage
– Museum Jüterbog, OT Kloster Zinna Berliner Str. 72 Bestreifung 1x pro Nacht
– Wiesenhalle Jüterbog, Friedrich – Ebert – Str. Einbruchmeldeanlage
– Bibliothek / Museum, Archiv und Theater - und Einbruchmeldeanlage/Brandmeldeanlage/

Konzertstätte Mönchenkirchplatz 4 Bestreifung 1x pro Nacht
– Geschwister-Scholl-Schule Jüterbog, Eichenweg 43 Einbruchmeldeanlage
– Lindenschule Jüterbog, Geschw. Scholl Straße Einbruchmeldeanlage
– Hort Lindenschule, Schützenstraße Einbruchmeldeanlage
– evang. Kindergarten, Schützenstraße Einbruchmeldeanlage
– Kita Spiel mit Einbruchmeldeanlage
– Kita Struppi Neumarkt Bestreifung 1x pro Nacht
– Kita Pittiplatsch  OT Kloster Zinna Bestreifung 1x pro Nacht
– Sportplatz am Rohrteich Jüterbog, Dennewitzer Straße Bestreifung 1x pro Nacht
– Jugendclub II Jüterbog, Bergstraße 3 Einbruchmeldeanlage
– Wiesenschule Jüterbog, incl. Mehrzweckgebäude  Friedrich-Ebert-Straße Einbruchmeldeanlage/Schließdienst
– Freibad Jüterbog, Teichstraße Einbruchmeldeanlage/Bestreifung 1x pro Nacht
– Rathaus I Jüterbog, Markt 21 Bestreifung 2x pro Nacht
– Töpfergasse 1 Jüterbog, Bestreifung 2x pro Nacht
– Rathaus II Jüterbog, Mönchenkirchplatz 1 Einbruchmeldeanlage/Bestreifung 2xpro Nacht, Schießdienst
– FFw Jüterbog Bestreifung 3 x wöchentlich
– FFw OT Kloster Zinna und Fröhden Bestreifung je 1x pro Woche
– Bauhof Gewerbering Einbruchmeldeanlage/Bestreifung 2x pro Nacht

Bewerber haben die erforderlichen Nachweise und Berechtigungen für die Durchführung der o.g. Aufgaben bei Abgabe des Angebotes mit
einzureichen; hierzu gehören auch die Nachweise als:

– VdS – anerkanntes Wachschutzunternehmen
– VdS – anerkannte Notruf – und Einsatzzentrale
– DIN EN ISO 9001
– DIN EN 50518 1
– DIN EN 50518 2
– DIN EN 50518 3
– Zertifikat des ULV
– tarifliche Entlohnung
– Arbeit nach IHK – Richtlinien
– Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
– Mitgliedschaft im Bund Deutscher Wach – und Sicherheitsunternehmen ( BDWS )
– Erforderlicher branchenüblicher Versicherungsschutz

(z.B. Schlüsselverlust; Personenschäden; Schäden am Inventar/Gebäude des Auftraggebers)
– Entrichtung der Sozialbeiträge und Steuern
– Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
– Vorhandensein und Einbeziehung eines Betriebsrates
– Zusätzliche sofortige personelle Verfügbarkeit bei Sondereinsätzen und bes. Feststellungen
– fundierte anerkannte und dokumentierte Grundausbildung des Wach – und Streifenpersonals
– branchenspezifische Erfahrungen und Kenntnisse des Wach – und Streifenpersonals
– Übernahme der möglicherweise erforderlichen Umschalt- und Programmierungskosten (EMA/BMA)
– Einrichtung von Wächterkontrollstellen in angemessener Zeit in den Objekten; Kosten trägt der Anbieter
– Sicherstellung, dass im Einsatzfall die Funkeinsatzfahrzeuge in angemessener Zeit (Regelfall 20 min.) am Einsatzort sind
– Sicherstellung, dass in Folge eines Vertragsabschlusses keine Subunternehmen zum Einsatz kommen
– Referenzen von vergleichbaren Objekten
– kompetenter Ansprechpartner vor Ort

Ausschreibung
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Die nach Abschluß der Ausschreibung erforderlichen  Verträge werden mit Wirkung vom 01.01.2014 mit einer Laufzeit von 3 (drei) Jahren
abgeschlossen. Eine einmalige optionale Vertragsverlängerung von 3 (drei) Jahren nach Vertragsablauf bleibt vorbehalten.

Bei weiteren Informationen bzw. Rückfragen melden Sie sich bitte unter Tel. Nr.  03372 463 112.

Die Angebote sind bis zum 23.10.2013  12:00 Uhr verschlossen einzureichen und als solche zu kennzeichnen.

Stadtverwaltung Jüterbog oder Stadtverwaltung Jüterbog
Hauptamt / Versicherungen Postfach 1352
Rathaus Markt Zimmer 208. 14902 Jüterbog.

A. Raue

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Mitteilung des Bürgermeisters

Anlässlich zum Tag der deutschen Einheit 2013

am

3. Oktober 2013

erwartet die Stadt Jüterbog Gäste aus den Partnerstädten
Waldbröl, Asslar, Witham, Swibodzice, St. Ambroix, Fossato de Vico  und  Neuheim /Schweiz.

Deshalb würde sich die Stadt freuen, wenn alle Hauseigentümer ihre Häuser beflaggen.

Die Stadt Jüterbog bedankt sich bei allen Akteuren der Stadt, die zum Erfolg des Fürstentages 2013 beigetragen haben. Für die kreative und
kontinuierliche Arbeit gilt dem Heimatverein Jüterboger Land e.V. und dessen Vorsitzenden Herrn Jörg Podzuweit im Besonderen Dank und
Anerkennung. Bei dieser Gelegenheit möchte ich an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jüterbog  und der Ortsteile appellieren, sich gemein-
nützig zu engagieren und darüber nachzudenken, an welcher Stelle sie sich mit ihren Fähigkeiten und Neigungen einbringen können, um unsere
Stadt Jüterbog noch attraktiver werden zu lassen. Dabei kommt es auf jede einzelne Hand, jeden klugen Kopf und jeden Euro an.

Ihr Bürgermeister

A. Raue

Aufruf zur Beflaggung
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